
Bundesebene

Kantone, Städte, Gemeinden

Auftraggeberin Lieferungen Dienstleistungen
Bauleistungen 

Gesamtwert Bauhauptgewerbe Baunebengewerbe

Freihändiges Verfahren

Auftraggeberinnen aller Stufen unter 150‘000 unter 150‘000 unter 300‘000 unter 300‘000 unter 150‘000

Einladungsverfahren

Auftraggeberinnen aller Stufen ab 150‘000 ab 150‘000 ab 300‘000 ab 300‘000 ab 150‘000

Offenes oder selektives Verfahren

Bundesverwaltung und weitere Stellen auf Bundesebene  
(Zentrale und dezentrale Bundesverwaltung, Bundesgerichte  
und Bundesanwaltschaft, Parlamentsdienste)

ab 230‘000 ab 230‘000 ab 2‘000‘000

Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene  
inklusive Einrichtungen des öffentlichen Rechts (EöR),  
sofern sie keinen kommerziellen oder industriellen Charakter haben

ab 250‘000 ab 250‘000 ab 500‘000 ab 250‘000

Behörden sowie öffentliche und private Unternehmen  
mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten aller Stufen in den  
Sektoren Wasser, Elektrizität und Verkehr

ab 700‘000 ab 700‘000
ab 2‘000‘000 ab 500‘000 ab 250‘000

ab 250‘000 ab 250‘000

Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen 
Rechts tätige private Unternehmen in den Sektoren Schienenverkehr,  
Gas- und Wärmeversorgung und Gewinnung fossiler Brennstoffe

ab 640‘000 ab 640‘000
ab 2‘000‘000 ab 500‘000 ab 250‘000

ab 250‘000 ab 250‘000

Schwellenwerte im Nicht-Staatsvertragsbereich (CHF, ohne MWST)    
vgl. § Anhang 4 Ziff. 2 zum BöB; vgl. § Anhang 2 zur IVöB
Beachte: Bundesrat und InöB überprüfen die Schwellenwerte gemäss den internationalen Verpflichtungen alle zwei Jahre.


